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Text 

Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde 

§ 18. (1) Einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf 
internationalen Schutz kann das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkennen, wenn 

 1. der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) stammt, 

 2. schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Asylwerber eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt, 

 3. der Asylwerber das Bundesamt über seine wahre Identität, seine Staatsangehörigkeit oder die 
Echtheit seiner Dokumente trotz Belehrung über die Folgen zu täuschen versucht hat, 

 4. der Asylwerber Verfolgungsgründe nicht vorgebracht hat, 

 5. das Vorbringen des Asylwerbers zu seiner Bedrohungssituation offensichtlich nicht den 
Tatsachen entspricht, 

 6. gegen den Asylwerber vor Stellung des Antrags auf internationalen Schutz eine durchsetzbare 
Rückkehrentscheidung, eine durchsetzbare Ausweisung oder ein durchsetzbares 
Aufenthaltsverbot erlassen worden ist, oder 

 7. der Asylwerber sich weigert, trotz Verpflichtung seine Fingerabdrücke abnehmen zu lassen. 

Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung nicht aberkannt, so ist Abs. 2 auf diese Fälle nicht 
anwendbar. Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkannt, gilt dies als Aberkennung der 
aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gegen eine mit der abweisenden Entscheidung über einen 
Antrag auf internationalen Schutz verbundenen Rückkehrentscheidung. 
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(2) Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen eine Rückkehrentscheidung ist vom 
Bundesamt abzuerkennen, wenn 

 1. die sofortige Ausreise des Drittstaatsangehörigen im Interesse der öffentlichen Ordnung oder 
Sicherheit erforderlich ist, 

 2. der Drittstaatsangehörige einem Einreiseverbot zuwider in das Bundesgebiet zurückgekehrt ist 
oder 

 3. Fluchtgefahr besteht. 

(3) Bei EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten Drittstaatsangehörigen kann die 
aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen ein Aufenthaltsverbot aberkannt werden, wenn deren 
sofortige Ausreise oder die sofortige Durchsetzbarkeit im Interesse der öffentlichen Ordnung oder 
Sicherheit erforderlich ist. 

(4) Der Beschwerde gegen eine Ausweisung gemäß § 66 FPG darf die aufschiebende Wirkung nicht 
aberkannt werden. 

(5) Das Bundesverwaltungsgericht hat der Beschwerde, der die aufschiebende Wirkung vom 
Bundesamt aberkannt wurde, binnen einer Woche ab Vorlage der Beschwerde von Amts wegen die 
aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wenn anzunehmen ist, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer 
Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK, Art. 8 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes mit sich bringen würde. In der Beschwerde gegen den in der Hauptsache ergangenen Bescheid 
sind die Gründe, auf die sich die Behauptung des Vorliegens einer realen Gefahr oder einer ernsthaften 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit gemäß Satz 1 stützt, genau zu bezeichnen. § 38 VwGG 
gilt. 

(6) Ein Ablauf der Frist nach Abs. 5 steht der Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung nicht 
entgegen. 

(7) Die §§ 13 Abs. 2 bis 5 und 22 VwGVG sind in den Fällen der Abs. 1 bis 6 nicht anwendbar. 
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